Landratsamt Bamberg LandkreD
Soziales Bamberg

Bescheinigung zur Erlangung eines Mehrbedarfs fiir
kostenaufwendige Erndhrung

[ ]Ersta ntrag [] Folgeantrag

Name, Vorname

Geburtsdatum

Anschrift

Erklarung des Antragstellers:

"Ich beantrage die Gewidhrung eines Mehrbedarfes fiir kostenaufwendige Erndhrung beim Land-
ratsamt Bamberg, Fachbereich Soziales und ermachtige meinen behandelnden Arzt gegeniiber
dem Fachbereich Soziales und dem Landratsamt Bamberg, Fachbereich Gesundheitswesen zur
Auskunftserteilung und Uberlassung érztlicher Unterlagen. Insoweit befreie ich ihn von seiner
arztlichen Schweigepflicht.”

Ich entbinde die ausstellende Arztpraxis von der arztlichen Schweigepflicht.

Diese Erklarung bezieht sich ausschlieBlich auf die Erstellung eines Befundberichts und die Ubermittlung
von Kopien aller relevanten medizinischen Unterlagen in Bezug auf die bescheinigte(n) Erkrankung(en)
und die medizinisch notwendige Kostform (zum Beispiel Arztbriefe, Krankenhaus-Entlassungsberichte,
Reha-Entlassungsberichte, Laborausdrucke, sonstige Befundberichte und Ahnliches).

Die Abgabe dieser Erklarung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung fir die Zukunft widerrufen wer-
den. Bei fehlender Mitwirkung kdnnen die Sozialleistungen jedoch unter den Voraussetzungen des § 66
Ersten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) ganz oder teilweise versagt oder entzogen werden. Diese Erklarung
gilt fir eine Dauer von bis zu einem Jahr ab dem Datum der Unterzeichnung.

Datenschutzhinweise:

Ilhre Angaben werden aufgrund der §§ 60 bis 65 SGB | und der §§ 67a, b, c Zehntes Buch Sozialgesetz-
buch (SGB X) fir die Leistungen nach dem Zwdélften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XIl) erhoben und unter-
liegen dem Sozialgeheimnis.

N&heres zum Datenschutz finden Sie im Internet unter: www.landkreis-bamberg.de/Kurzmenu/Daten-

schutz/

X

Datum Unterschrift des Antragstellers


http://www.landkreis-bamberg.de/Kurzmenü/Datenschutz/
http://www.landkreis-bamberg.de/Kurzmenü/Datenschutz/

Bescheinigung der Erkrankung
(ist durch den behandelnden Arzt auszuftllen)

Ein Mehrbedarf nach § 30 Abs. 5 SGB XII ist in angemessener Hohe anzuerkennen, wenn

a) eine Erkrankung vorliegt, die im nachstehenden Katalog aufgefiihrtist und
b) das Stadium der Erkrankung eine Kostform erfordert, die gegentiber der allgemeinen Ernahrungs-
empfehlung mit Mehrkosten verbunden ist

Was ist bei der Einhaltung dieser medizinisch erforderlichen Kostform hinsichtlich des Krankheits-
bildes zu erreichen?

|:| eine Besserung |:| keine Besserung (Stillstand)
GroBe HbA 1C
Gewicht Sonstiges

Bei 0. g. Person liegen folgende Erkrankungen vor:

|:| Zoliakie

|:| Mukoviszidose

[] Terminale Niereninsuffizienz mit Dialysetherapie

[] Schluckstérung, bei welcher aus arztlicher Sicht der Einsatz sogenannter Andickungspulver
empfohlen wird

[] Sonstige Erkrankung > Art der Erkrankung:

medizinisch erforderliche Kostform:

[] Krankheitsassoziierte Mangelerndhrung

Im Falle einer krankheitsassoziierten Mangelernahrung beantworten Sie bitte die folgenden Fragen
(siehe auch Ausfihrungen in den Hinweisen), ansonsten weiter beim Punkt Krankenkost.

Sind bei erwachsenen Personen die Kriterien flr die Diagnose einer Mangelerndhrung (mindestens je-
weils ein Kriterium phanotypischer und atiologischer Natur) erfillt?

|:| Ja |:| Nein

Liegt bei minderjahrigen Personen ein erhdhter Erndhrungsbedarf anhand des individuellen Entwick-
lungsstandes (zum Beispiel Perzentilkurven Kromeyer-Hauschild 2001) vor?

|:| Ja |:| Nein

Krankenkost

Diese Erkrankung(en) erfordert/erfordern insbesodere folgende Kostform:
|:| EiweiBdefinierte Kost

[] Dialysediat

|:| Glutenfreie Kost

[]

Die Krankenkost ist erforderlich und wird von mir fiir folgenden Zeitraum arztlich verordnet:

vom (TT.MM.JJJJ) bis (TT.MM.JJJJ)




Sollte der verordnete Zeitraum mehr als 12 Monate betragen, so geben Sie bitte eine Begriindung an.

Ist eine Nachuntersuchung erforderlich?

|:| Ja |:| Nein

Bitte geben Sie die Griinde an, falls eine Nachuntersuchung aus lhrer Sicht nicht erforderlich ist.

X

Datum Stempel und Unterschrift Arzt

Stellungnahme Fachbereich Gesundheitswesen: (wird vom Fachbereich Soziales eingeholt)

Aufgrund der vorliegenden Erkrankung(en) ist die Gewdhrung eines Mehrbedarfes

|:| erforderlich |:| nicht erforderlich, weil

Der Mehrbedarf besteht

[ ] dauerhaft. [ ] befristet, eine erneute Uberpriifung ab wird empfohlen.

X

Datum Stempel und Unterschrift des Fachbereich Gesundheitswesen




Hinweise fiir die Ausstellung der Bescheinigung

Allgemeine Hinweise:

Es soll nur eine Krankheit bescheinigt werden, welche eine medizinisch notwendige, kostenaufwandigere
Erndhrung bedingt. Ist nur eine Erndhrungsumstellung erforderlich, die der Patientin/dem Patienten
keine Mehrkosten verursacht, ist eine Bescheinigung nicht erforderlich.

Weitere Informationen zur Gewahrung von Krankenkostzulagen im Bereich des Zwolften Buches Sozial-
gesetzbuch kénnen den Empfehlungen des Deutschen Vereins fir 6ffentliche und private Fiirsorge e.V.
im Internet unter www.deutscher-verein.de entnommen werden.

Hinweise zu krankheitsassoziierter Mangelerndhrung:

Krankheitsassoziierte Mangelernahrung tritt beispielsweise bei folgenden Krankheiten auf:
- Tumorerkrankungen

- chronisch obstruktive Lungenerkrankungen (COPD)

- CED (Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa)

- neurologische Erkrankungen (auch Schluckstérungen)

- terminale und praterminale Niereninsuffizienz, insbesondere unter Dialyse

- Wundheilungsstorungen

- Lebererkrankungen (zum Beispiel alkoholische Steatohepatitis, Leberzirrhose)

Die aufgezahlten Krankheiten fuihren nicht zwingend in einen Zustand der Mangelerndhrung. Die Diag-
nostik einer Mangelernahrung erfolgt anhand der GLIM Kriterien. Demnach muss mindestens jeweils ein
Kriterium phanotypischer (das heil3t das Erscheinungsbild des Individuums betreffend) und atiologischer
Natur (das heiBt die Ursachen fiir das Entstehen der Mangelernahrung betreffend) erfillt sein. Bei min-
derjahrigen Patienten ist der individuelle Entwicklungsstand zu berticksichtigen (zum Beispiel Perzentil-
kurven Kromeyer-Hauschild 2001).

Phanotypische Kriterien:

- unbeabsichtigter Gewichtsverlust (> 5 Prozent innerhalb der letzten 6 Monate oder > 10 Prozent Uber
6 Monate)

- bei erwachsenen Patienten niedriger Body Mass Index (< 20 wenn < 70 Jahre, oder < 22 wenn > 70
Jahre)

- reduzierte Muskelmasse (gemessen mit validierten Messmethoden zur Bestimmung der Kérperzusam-
mensetzung)

Atiologische Kriterien:

- geringe Nahrungsaufnahme oder Malassimilation (< 50 Prozent des geschatzten Energiebedarfs > 1
Woche oder jede Reduktion fiir > 2 Wochen oder jede andere chronische Gl Kondition, welche die
Nahrungsassimilation oder Absorption Gber Wochen beeintrachtigt)

- Krankheitsschwere/Inflammation

In der Regel ist bei gesicherter Diagnose einer Mangelernahrung ein Mehrbedarf zu bejahen. Der Tatbe-
stand kann ausnahmsweise dann nicht erfillt sein, wenn zwar die phanotypischen und atiologischen Kri-
terien erfullt sind, aber aufgrund der Besonderheiten des Krankheitsbildes tatsachlich nicht von einer
kostenaufwendigeren Erndahrung auszugehen ist, wie dies beispielsweise bei Anorexia nervosa (Mager-
sucht) der Fall sein kann. Die Erndhrungstherapie bei Mangelernahrung orientiert sich an der Vollkost.



